
 

 

Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß  
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
(Datenschutzinformation) 
 
Amtsbezeichnung/Bereich 
Sozialamt SG V Betreuungsbehörde 
 

Verantwortlicher nach 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Landratsamt Bodenseekreis,  
vertreten durch den Landrat 
Albrechtstraße 77 
88045 Friedrichshafen 
info@bodenseekreis.de 

Kontaktdaten des behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten 

Albrechtstraße 77 
88045 Friedrichshafen 
datenschutzbeauftragter@bodenseekreis.de 

Zweck(e) der Datenverarbeitung 
und Rechtsgrundlage(n) 

Aufgaben nach BtBG, FamFG, insbes.: 
a. Betreuungsgerichtshilfe 
c. Beteiligung am Betreuungsverfahren 
d. Gewinnung, Einführung, Vermittlung von Betreuern 
e. Beratung zu Betreuung und  Vollmacht, öffentliche 
Beglaubigung 
e. Führung von Betreuungen 
 

Empfänger oder Kategorie von Emp-
fängern, wenn personenbezogene 
Daten regelmäßig weitergegeben 
werden 

Betreuungsgericht 
Betreuungsbehörden anderer Landkreise 
Betreuungsverein 
Polizei 
Deutsches Rotes Kreuz 

Dauer der Datenspeicherung oder 
Kriterien für die Festlegung der 
Dauer 

1. Dauer des Verfahrens 
2. Abgabe  
3. sonst 10 Jahre nach Beendigung 
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Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht, vom Landrats-
amt Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten 
(Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 
DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Vorausset-
zungen dafür vorliegen. Sie können nach Art. 21 DSGVO 
Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. 
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich 
beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung, Daten bereitzustellen 
Folgen der Verweigerung 

BtBG, DamFG 
 
1. Betreuungsgerichtshilfe § 8 BtBG 
2. Wahrung lebenswichtiger Interessen § 7 BtBG 
3. Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Interesse 
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